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Der SWÖ-KV ist mittlerweile zum Leitkollektivvertrag für den Gesundheits- und 

Sozialbereich avanciert. Er gilt nicht nur für Mitglieder der Sozialwirtschaft 

Österreich, sondern auch für fast alle Anbieter sozialer und gesundheitlicher 

Dienste präventiver, betreuender und rehabilitierender Art auf Grund der  

Satzungserklärung. Die 12. Auflage 2018 enthält den SWÖ-KV und die Sat-

zungserklärung in der aktuellen Fassung. Gerade die Satzungserklärungen 

sind ein wesentlicher Schritt, um die Arbeitsbedingungen in den sozialen 

Unternehmen einheitlich zu gestalten. Mit der Erklärung des SWÖ-KV zur  

Satzung werden durch Mitgliedschaft und Satzungserklärung mehr als 

100.000 Beschäftige österreichweit erfasst.
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Sehr geehrte Leserin,  

sehr geehrter Leser!  
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Vom ÖGB-Verlag zur Verfügung gestellte e-Books unterliegen 

genauso wie gedruckte Bücher dem Urheberrecht. Nutzen Sie es daher 

bitte auch genau so wie ein gedrucktes Buch. Die vollständige oder 

teilweise Weitergabe des e-Books in jeglicher Form ist nicht zulässig. 

Ebenso sind die öffentliche Wiedergabe oder sonstige 

Weiterveröffentlichung, eine Vervielfältigung, Zurverfügungstellung 

oder der Weiterverkauf des e-Books ausgeschlossen. "e-Book inside" 
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Wenn Sie nicht zur Nutzung dieses e-Books berechtigt sind, dann 

löschen Sie bitte diese Datei und alle Kopien. Jedes Exemplar dieses 

e-Books ist mit einem Wasserzeichen personalisiert und kann seinem 
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Vorwort

Am 17. Dezember 2003 wurde von der (damals so benannten) Berufs
vereinigung von Arbeitgebern für Gesundheits- und Sozialberufe (BAGS) 
und der Gewerkschaft der Privatangestellten – Druck, Journalismus, 
Papier (GPA-DJP) sowie der Gewerkschaft VIDA der größte Kollektiv
vertrag für den privaten Sozialbereich unterzeichnet. Für fast 40.000 – 
nunmehr rund 55.000 – Beschäftigte dieses Sektors wurde erstmals ein 
Kollektivvertrag in Österreich wirksam. Europaweit findet sich für den 
privaten Sozialbereich kein Kollektivvertrag, der hinsichtlich der erfass-
ten Arbeitsverhältnisse an den SWÖ-KV heranreicht.

Der Kollektivvertrag schafft einerseits zeitgemäße Entgeltstrukturen, 
andererseits aber auch die Voraussetzung für eine Arbeitszeitflexibilisie- 
rung in Verbindung mit einer Arbeitszeitverkürzung auf 38 Stunden pro 
Woche. Der Kollektivvertrag beinhaltet Mechanismen gegen „Burn-out- 
Phänomene“, verstärkt den Schutz für Teilzeitbeschäftigte und sieht eine 
verbesserte Urlaubsregelung vor.

Bei der Verhandlung über eine gemeinsame Grundlage der Arbeits
bedingungen hatten die Kollektivvertragspartner – trotz der an sich ver-
gleichbaren Struktur von Tätigkeiten, Aufgaben und Einrichtungen – 
historisch gewachsene Unterschiede zu berücksichtigen: Berufsausbil-
dungen, die nur regionale, manchmal nur betriebliche Geltung haben, 
Landesgesetze, die die Arbeitsbedingungen unterschiedlich regeln etc.

Im Gegensatz zu anderen Kollektivverträgen im privaten Sozial
bereich liegt insofern eine besondere Situation vor, als die Unternehmens-
seite zum einen zwar Verantwortung in ihren Betrieben und Organisatio-
nen zu tragen hat, zum anderen eine Abhängigkeit im höchsten Maße von 
den finanzierenden Stellen (Gemeinde, Land, AMS etc) gegeben ist. Dazu 
kommt, dass der soziale Sektor in den letzten 15 bis 20 Jahren rasant ge-
wachsen ist, wobei sich die einzelnen Sparten unterschiedlich entwickelt 
haben. Besonders deutlich fällt der Unterschied zwischen dem Gesund-
heits- und Sozialbereich und der Kinderbetreuung und Jugendwohlfahrt 
auf.

Dies zeigen sehr deutlich auch die Einführungsbestimmungen im 
SWÖ-KV. Die ausgehandelten Lösungen bestehen in einem sehr differen-
zierten System von Übergangsregelungen bis 2025. Die Vereinheitlichung 
der Gehälter macht einerseits den Kern des Kollektivvertrages aus, bringt 
jedoch andererseits in der Umsetzung und in der Anwendbarkeit erheb
liche Schwierigkeiten mit sich.

001-420, Löschnigg, SWÖ-KV 2018.indd   9 23.07.18   10:16

LESEPROBE



10	

Vorwort

Die vorliegende Kommentierung enthält nicht nur den SWÖ-KV in der 
aktuellen Fassung vom 1. Februar 2018, sondern auch die Satzung vom 
29. März 2018 (BGBl II 2018/56). Gerade die Satzungserklärungen – die 
erste Satzung des BAGS-KV wurde für 2006 erlassen – sind ein wesent
licher Schritt, um die Arbeitsbedingungen in den sozialen Unternehmen 
einheitlich zu gestalten. Einschließlich der Satzung des Kollektivvertra-
ges werden nun vom SWÖ-KV circa 96.000 Beschäftigte erfasst.

Der Kommentar bietet Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern, Personalverantwortlichen, Betriebs
rätinnen und Betriebsräten des privaten Sozialbereiches sowie allen In
teressierten eine Hilfestellung in der konkreten Umsetzung des Kollektiv-
vertrages. Er soll aber auch die Kollektivvertragspartner aufmerksam 
machen, wo bei zukünftigen Verhandlungsrunden Bedarf zur Verbesse-
rung und Konkretisierung besteht.

	Dir. Mag. (FH) Erich Fenninger, DSA	 Wolfgang Katzian
	 SWÖ-Vorsitzender	 GPA-djp-Vorsitzender

Reinhard Bödenauer
Stv. Geschäftsbereichsleiter – GPA-djp

Für die freundliche Unterstützung bei der Fülle an technischen Arbeiten 
und Ergänzungen bedanken sich die Autoren sehr herzlich bei  

Frau Univ.-Ass. Mag.a Magdalena Hartl.
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f	 folgende, für
FamZeitbG	 Familienzeitbonusgesetz, BGBl I 2016/53
FEEI	 Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie 
FEEI-KV	 Rahmenkollektivvertrag für Angestellte der Industrie  

in der für den Fachverband der Elektro- und Elektronik- 
industrie geltenden Fassung (zum Stand 1. 11. 2002)

ff	 fortfolgende
FH	 Fachhochschule
FN	 Fußnote
FPZ	 Forschungs- und Prüfzentrum
FS	 Festschrift

GBP	 Gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt 
GIBG	 Gleichbehandlungsgesetz, BGBl I 2004/66

001-420, Löschnigg, SWÖ-KV 2018.indd   12 23.07.18   10:16

LESEPROBE



	 13

Abkürzungsverzeichnis

GPA-djp	 Gewerkschaft der Privatangestellten  
Druck – Journalismus – Papier

GuKG	 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz,  
BGBl I 1997/108

HBeG	 Hausbetreuungsgesetz, BGBl I 2007/33

infas	 Informationen aus dem Arbeits- und Sozialrecht 
IngenieursG	 Ingenieursgesetz 1990, BGBl 1990/461
insb	 insbesondere
IPRG	 Internationales Privatrechtsgesetz, BGBl 1978/304 
iS	 im Sinne
iSd	 im Sinne der/des
IT-KV	 Kollektivvertrag für Angestellte von Unternehmen im 

Bereich Dienstleistungen in der automatischen  
Datenverarbeitung und Informationstechnik

iVm	 in Verbindung mit

JBl	 Juristische Blätter

KA-AZG	 Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, BGBl I 1997/8 
Km	 Kilometer
krit	 kritisch
KV	 Kollektivvertrag

lit	 litera
Losebl	 Loseblatt
LSD-BG	 Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,  

BGBl I 2016/44

MMHmG	 Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetz,  
BGBl I 2002/169

MSchG	 Mutterschutzgesetz, BGBl 1979/221
MTD-G	 Bundesgesetz über die Regelung der gehobenen  

medizinisch-technischen Dienste, BGBl 1992/460
MTF-SHD-G	 Bundesgesetz über die Regelung des medizinisch-  

technischen Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste, 
BGBl 1961/102

MuthG	 Musiktherapiegesetz BGBl I 2008/93
mvwN	 mit vielen weiteren Nachweisen/Nennungen 
mwN	 mit weiteren Nachweisen/Nennungen
 
NAZ	 Normalarbeitszeit

001-420, Löschnigg, SWÖ-KV 2018.indd   13 23.07.18   10:16

LESEPROBE



14	

Abkürzungsverzeichnis
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Abkürzungsverzeichnis
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KOLLEKTIVVERTRAG 
der Sozialwirtschaft Österreich  

(„SWÖ-KV“)

abgeschlossen zwischen der 
SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH –

Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen 
(SWÖ) einerseits und der

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier 
und der Gewerkschaft vida andererseits.

Stand 1. Februar 2018

§ 1 Sprachliche Gleichbehandlung

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen in weibli-
cher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen 
in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen ist die 
jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

§ 2 Geltungsbeginn und Geltungsbereich

(1) Geltungsbeginn:
Dieser Kollektivvertrag tritt mit 1. Februar 2018 in Kraft und 

kann jeweils unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Mona-
ten zum Ende eines jeden Kalendervierteljahres von jedem Vertrags-
partner gekündigt werden.

(2) Geltungsbereich:
Der KV gilt:

a)	 räumlich: für das Gebiet der Republik Österreich
b)	 fachlich: für Mitglieder des Vereines SOZIALWIRTSCHAFT 

ÖSTERREICH – Verband der österreichischen Sozial- und Ge-
sundheitsunternehmen

c)	 persönlich: für Arbeitnehmerinnen und Lehrlinge, deren Arbeit-
geber Mitglied des Vereines SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTER-
REICH – Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheits-
unternehmen ist.
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KV-Text

(3) Sonderbestimmungen:
Für folgende Arbeitnehmerinnen gelten Sonderregelungen:

a)	 Leitende Angestellte:
Für Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmerinnen im Sinne des § 36 
Abs 2 Z 1 und 3 des Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG), § 1 Abs 2 
Z 8 Arbeitszeitgesetz (AZG), § 1 Abs 2 Z 5 Arbeitsruhegesetz (ARG) 
und § 10 Abs 2 Z 2 Arbeiterkammergesetz (AKG) gelten folgende Be-
stimmungen dieses Kollektivvertrages nicht:
§ 4	 Arbeitszeit
§ 5	 Teilzeitbeschäftigung
§ 6	 Einarbeiten von Zwickeltagen
§ 7	 Durchrechnungszeitraum
§ 8	 Arbeitsbereitschaft
§ 9	 Nachtarbeit
§ 10	 Überstunden und Mehrstunden
§ 11	 Ruhezeiten
§ 12	 Abgeltung von Zeitguthaben
§ 14	 Wochenendruhe, Wochenruhe und Ersatzruhe
§ 15	 Dienstplan
§ 19	� Sonderbestimmungen für Arbeitnehmerinnen in Einrichtun-

gen, die dem Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG) 
unterliegen oder in Einrichtungen der psychischen Reha tä-
tig sind

b)	 Geschäftsführerinnen:
Für Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmerinnen, die als Geschäfts-
führerinnen gemäß GmbHG (mit Vertretungsbefugnis nach § 15 
GmbHG) bzw als Geschäftsführerinnen von großen Vereinen im 
Sinne des § 22 Abs 1 Vereinsgesetz beschäftigt sind, gelten folgen-
de Bestimmungen dieses Kollektivvertrages nicht:
§ 4	 Arbeitszeit
§ 5	 Teilzeitbeschäftigung
§ 6	 Einarbeiten von Zwickeltagen
§ 7	 Durchrechnungszeitraum
§ 8	 Arbeitsbereitschaft
§ 9	 Nachtarbeit
§ 10	 Überstunden und Mehrstunden
§ 11	 Ruhezeiten
§ 12	 Abgeltung von Zeitguthabe
§ 14	 Wochenendruhe, Wochenruhe und Ersatzruhe
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§ 15	 Dienstplan
§ 19	� Sonderbestimmungen für Arbeitnehmerinnen in Einrichtun-

gen, die dem Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG) 
unterligen oder in Einrichtungen der psychischen Reha tätig 
sind

§ 28	 Verwendungsgruppen
§ 29	 Lohn-/Gehaltstabelle

c)	 Transitmitarbeiterinnen (TMA) und niederschwellig fallweise 
Beschäftigte:
Transitmitarbeiterinnen fallen unter folgenden Bedingungen un-
ter diesen Kollektivvertrag: wenn diese im Rahmen von Sozial-
ökonomischen Betrieben (SÖB) und/oder Gemeinnützigen Beschäf
tigungsprojekten (GBP) mit der Zielsetzung der (Re-)Integration 
arbeiten, diese TMA verpflichtend psychosozial begleitet und be-
treut werden und diese Maßnahmen vom Arbeitsmarktservice, 
den Ländern und/oder dem Sozialministeriumservice gefördert 
sind.
Niederschwellig, fallweise Beschäftigte (Personen, die durch be-
stehende Maßnahmen wie SÖB, GBP, AMS Aktivierungs-, Be-
treuungs-, Beratungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen nicht er-
reichbar sind oder noch nicht erreicht werden können) fallen 
unter folgenden Bedingungen unter diesen Kollektivvertrag: 
Wenn diese im Rahmen von Sozialökonomischen Betrieben (SÖB) 
und/oder Gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten (GBP) und/
oder anderen arbeitsmarktpolitischen Projekten mit der Zielset-
zung der Integration arbeiten, in denen niederschwellig, fallweise 
Beschäftigte verpflichtend psychosozial begleitet und betreut wer-
den und diese Maßnahmen vom ESF und/oder von den Ländern 
und/oder dem Sozialministeriumservice gefördert sind.
Für diese Arbeitsverhältnisse von TMA und von niederschwellig, 
fallweise Beschäftigten gelten folgende Bestimmungen dieses Kol-
lekitvvertrages:
§ 1	 Sprachliche Gleichbehandlung
§ 2	 Geltungsbeginn und Geltungsbereich
§ 3	 Begriffsbestimmungen
§ 4	 Arbeitszeit Abs 1, 3, 4, 5 und 6
§ 6	 Einarbeiten von Zwickeltagen
§ 7	 Durchrechnungszeitraum
§ 9	 Nachtarbeit
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§ 10	 Abs 1, 2, 3, 4, 5, 6 Überstunden und Mehrstunden
§ 11	 Ruhezeiten
§ 13	 Rufbereitschaft
§ 15	 Dienstplan
§ 26	 Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration
§ 27	 Fortzahlung des Entgeltes bei Dienstverhinderung
§ 28	 Verwendungsgruppen
§ 37	 Dienstreise
§ 40	 Verfall von Ansprüchen
§ 41	 Z 1 Übergangsbestimmungen
§ 42	 Schiedskommission

(4)  Ausnahmebestimmungen:
Ausgenommen vom Geltungsbereich dieses Kollektivvertrages 

sind Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmerinnen,
a)	 die in Maßnahmen nach sozialhilfe- bzw behindertenrechtlichen 

Bestimmungen der Länder beschäftigt werden.
b)	 alle Arbeitsverhältnisse, die mit der Zielsetzung der (Re-) Integ-

ration von Arbeitnehmerinnen in den Arbeitsmarkt begründet 
werden, soweit diese Maßnahmen von Dritten beauftragt und/
oder gefördert werden. Dies gilt insbesondere auch für Arbeits-
verhältnisse im Rahmen der gemeinnützigen Arbeitskräfteüber-
lassung, sofern diese nicht unter Abs 3 lit c fallen.

c)	 die auf Basis einer Zuweisung durch einen Kostenträger (Arbeits-
marktservice/AMS, Sozialversicherungsträger/SV, Sozialministe-
riumservice/SMS, etc) Qualifizierungsmaßnahmen zum Inhalt 
haben.

d)	 Weiters ausgenommen sind: (Ferial-) Praktikantinnen sowie Vo-
lontärinnen. Volontärin ist, wer sich kurzfristig ausschließlich zu 
Ausbildungszwecken in einer Einrichtung aufhält; ein geringes 
Entgelt steht einem Volontariat nicht entgegen. (Ferial-) Prakti-
kantin ist, wer im Rahmen einer schulischen oder universitären 
Ausbildung aufgrund eines Lehrplanes bzw einer Studienord-
nung verpflichtet ist, praktische Tätigkeiten nachzuweisen.

e)	 Ausgenommen vom fachlichen Geltungsbereich sind organisato-
risch abgegrenzte Betriebe oder Betriebsteile, die Rettungs- und 
Krankentransportdienste und zugehörige Sanitätsdienste anbie-
ten, wenn:
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§ 3 Erl 1, 2, 3, 4

§ 3 Begriffsbestimmungen1)

(1)	 Mobile Dienste:2) Unter mobilem Bereich versteht man jene 
Arbeitsfelder, bei denen die Tätigkeit der Arbeitnehmerinnen zum 
größten Teil aus Hausbesuchen an verschiedenen, im Laufe des Tages 
wechselnden Standorten besteht.3)

(2)	Grundstundenlohn: Unter einem Grundstundenlohn4) ver-
steht man das Monatsgehalt ohne Zulagen und Zuschläge5) dividiert 
durch den Stundenteiler. Der Stundenteiler errechnet sich aus der 
kollektivvertraglichen wöchentlichen Normalarbeitszeit für Vollzeit-
beschäftigte multipliziert mit 4,33.6)

1) Der Kollektivvertrag definiert in § 3 eigenständig die Begriffe „mo-
bile Dienste“ und „Grundstundenlohn“ und macht sie auf diese Weise zu 
Rechtsbegriffen.

2) Etwas unglücklich agiert der Kollektivvertrag bei der Definition der 
„mobilen Dienste“ nach Abs 1: Bereits in der Definition werden zwei un-
terschiedliche, aber offenbar als Synonym verstandene Begriffe verwen-
det. Mobile Dienste dürften dabei dem Begriff des „mobilen Bereichs“ 
entsprechen. Konkret definiert sie der Kollektivvertrag mit „jenen Ar-
beitsfeldern, bei denen die Tätigkeit der Arbeitnehmerinnen zum größten 
Teil aus Hausbesuchen an verschiedenen, im Laufe des Tages wechseln-
den Standorten besteht“.

3) Der Rechtsbegriff der mobilen Dienste bzw des mobilen Bereichs 
wird im Zusammenhang mit § 4 Abs 5 (Möglichkeit der Teilung der täg
lichen Arbeitszeit im mobilen Bereich durch Betriebsvereinbarung), mit 
§ 15 (Erstellung des Dienstplans im mobilen Bereich zwei Wochen im 
Vorhinein), wohl auch mit § 23 (Vorbereitungszeit für Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen in mobilen Erziehungshilfen) sowie § 31 Abs 2 (Sonn-
tagszuschlag für Außendiensteinsätze in mobilen Diensten) von Bedeu-
tung sein.

4) Der Kollektivvertrag verwendet den Rechtsbegriff des Grund
stundenlohns im Zusammenhang mit § 5 Abs 2 bis 4 (Zuschlag zur Teil-
zeitbeschäftigung), § 8 Abs 3 (Abgeltung von Arbeitsbereitschaft), § 10 
Abs 6 (Entlohnung von Überstundenarbeit), § 21 Abs 3 und 4 (Sonder
bestimmungen zum Entgelt für Tagesmütter und Tagesväter), § 22 Abs 5 
(Sonderbestimmungen zum Entgelt für Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen in Kinderbetreuungseinrichtungen), § 25 (besondere Nacht
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§ 3 Erl 4, 5, 6

abgeltung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Rettungs- und 
Sanitätsdienst) und § 31 Abs 2 (Berechnung des Feiertagszuschlags).

Wenn der SWÖ-KV den Grundstundenlohn als Monatsgehalt ohne 
Zulagen und Zuschläge definiert, dann bedeutet dies im Umkehrschluss, 
dass der Begriff des Monatslohns iSd SWÖ-KV stets einschließlich der 
Zulagen und Zuschläge zu verstehen ist.

5) Vgl § 31.

6) Eine Präzisierung der Berechnung des Stundenteilers und damit 
des Grundstundenlohns wäre auf Grund der Bedeutung dieser Größen 
wünschenswert gewesen. Mangels näherer Angaben werden beide Be-
rechnungsgrößen auf zwei Dezimalstellen (ohne Rundungen) zu berech-
nen sein.

Beispiel: 
Das Monatsgehalt (Ist-Gehalt) ohne Zulagen beträgt € 2.000,– bei 
einer Arbeitszeit von 38 Stunden pro Woche. Stundenteiler = 38 × 
4,33 = 164,54. Grundstundenlohn = 2000 : 164,54 = € 12,16/h.
Bei einer 38h-Woche kann jedenfalls nicht generell von einem Teiler 
1/164 ausgegangen werden. Diese Größe findet sich zwar explizit in 
§ 21, sie ist aber dort als echte Sonderbestimmung für Tagesmütter 
und Tagesväter zu verstehen.
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§ 3a Erl 1

§ 3a Regelung für Betriebe mit weniger als  
5 Arbeitnehmerinnen

Dort wo für die Anwendung einer Regelung eine Betriebsverein-
barung nötig ist, kann in Betrieben mit weniger als fünf Arbeitneh-
merinnen eine Vereinbarung mit den zuständigen kollektivvertrags-
fähigen Körperschaften (Gewerkschaften und Sozialwirtschaft Öster-
reich) als Ersatz für diese Betriebsvereinbarung abgeschlossen 
werden.1) Die Vereinbarung erlangt erst Gültigkeit, wenn alle zum 
Zeitpunkt des Abschlusses im Betrieb Beschäftigten schriftlich ihre 
Zustimmung erteilt haben.2) Bei Überschreiten der Arbeitnehmerinnen
anzahl von vier, endet diese Vereinbarung automatisch mit Abschluss 
einer Betriebsvereinbarung, längstens aber nach vier Monaten.3)

1) Der SWÖ-Kollektivvertrag schafft eine Reihe von Kompetenzen 
zum Abschluss von Betriebsvereinbarungen (zB Teilung der Arbeitszeit 
gem § 4 Abs 5, Verlängerung der Normalarbeitszeit gem § 7 Abs 2, Rege-
lungen bei Arbeitsbereitschaft gem § 8 Abs 3, Arbeitsruhe beim Zustel-
lungspersonal gem § 14 Abs 5, Stichtagsregelungen gem § 30 Abs 5, 
Nachweis von Fortbildungsmaßnahmen gem § 34 Abs 2, Dienstreise
entschädigungen gem § 37 Abs 1). In Kleinstbetrieben, dh in Betrieben 
mit weniger als dauernd fünf Beschäftigten, kann kein Betriebsrat einge-
richtet werden, sodass auch keine Betriebsvereinbarungen abgeschlossen 
werden können. Innerbetriebliche Anpassungen und Flexibilisierungen 
konnten daher nicht durch generelle Regelungen vorweggenommen wer-
den. Die Kollektivvertragsparteien sahen darin offensichtlich eine sach-
lich nicht berechtigte Benachteiligung von Kleinstbetrieben, die mit dem 
SWÖ-KV beseitigt wurde: Nach § 3a SWÖ-KV soll man in diesen Kleinst-
betrieben generell anstelle einer Betriebsvereinbarung eine Vereinba-
rung mit den zuständigen kollektivvertragsfähigen Körperschaften tref-
fen können. Wenn der SWÖ-KV in diesem Zusammenhang von Verein-
barung „mit“ den Körperschaften spricht und als Körperschaften die 
„Gewerkschaften und Sozialwirtschaft Österreich“ nennt, dann erfordert 
diese Vereinbarung eine Vier-Parteien-Einigung: Arbeitgeber, Sozial-
wirtschaft Österreich, GPA-djp und die Gewerkschaft VIDA müssen die-
se Vereinbarung treffen.

Die Vereinbarung iSd § 3a ist weder ein Kollektivvertrag noch eine 
Betriebsvereinbarung. Sie entfaltete dementsprechend auch keine Norm-
wirkung im Sinne einer unmittelbaren Rechtsverbindlichkeit für die be-
troffenen Arbeitnehmerinnen. Um dennoch den generellen Charakter der 
Vereinbarung zu wahren, verlangt § 3a die Zustimmung aller Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen für die Relevanz nach § 3a. Da es sich 
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§ 3a Erl 1, 2, 3

ohnedies um maximal vier Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen handelt, 
sind der Verhandlungsprozess und die Meinungsbildung überschaubar.

Eine Vereinbarung nach § 3a SWÖ-KV kommt als Ersatzkonstruk
tion für eine Betriebsvereinbarung insoweit in Frage, als es sich um eine 
Betriebsvereinbarung handelt, deren Kompetenz auf einer kollektiv
vertraglichen Regelung beruht. Sofern eine gesetzliche Bestimmung für 
vom Gesetz abweichende Regelungen den Abschluss einer Betriebsver-
einbarung vorsieht, bildet eine Vereinbarung nach § 3a SWÖ-KV keinen 
Ersatz.

Eine Vereinbarung nach § 3a SWÖ-KV setzt einen nicht betriebsrats-
pflichtigen Betrieb voraus. Für betriebsratspflichtige Betriebe, in denen 
kein Betriebsrat gewählt wurde, kommt sie nicht in Frage. Insoweit un-
terscheidet sie sich auch von einer Vereinbarung nach § 31 Abs 1 SWÖ-KV, 
die der Arbeitgeber mit der Gewerkschaft abschließt (siehe Erl 2 zu § 31).

2) Wann eine Vereinbarung nach § 3a in Kraft treten soll, hängt pri-
mär von den Vertragsparteien ab. Ein In-Kraft-Treten vor Zustimmung 
der betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen schließt der Kol-
lektivvertrag allerdings aus.

3) Ebenso wie das In-Kraft-Treten können die Vertragsparteien auch 
das Außer-Kraft-Treten der § 3a-Vereinbarung grundsätzlich frei fest
legen. Sie können etwa die § 3a-Vereinbarung befristet oder auf unbe-
stimmte Zeit eingehen. Gewisse Einschränkungen nimmt der Kollektiv-
vertrag jedoch vor:
–	 Die Vereinbarung nach § 3a erlischt, wenn eine entsprechende Be-

triebsvereinbarung abgeschlossen wurde. Dies setzt voraus, dass der 
Betrieb betriebsratspflichtig und ein daraufhin gewählter Betriebsrat 
aktiv geworden ist. § 3a wird diesbezüglich nicht eng zu interpretie-
ren sein. Nicht der Abschluss der Betriebsvereinbarung wird die § 3a-
Vereinbarung außer Kraft setzen, sondern das In-Kraft-Treten der 
Betriebsvereinbarung.

–	 Die § 3a-Vereinbarung geht aber auch kraft Kollektivvertrags unter, 
wenn im Betrieb mehr als vier Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen 
beschäftigt werden. Auch in diesem Zusammenhang wird man den 
Kollektivvertrag nicht zu eng interpretieren dürfen. Die vorüberge-
hende kurze Einstellung eines Mitarbeiters wird nicht zum Untergang 
der § 3a-Vereinbarung führen. Man wird vielmehr den Umstand des 
Übersteigens der ArbeitnehmerInnengrenze im Sinn der Betriebsrats-
pflicht nach § 6 ArbVG verstehen müssen.
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§ 4 Erl 1

§ 4 Arbeitszeit1)

(1)	 Die wöchentliche Normalarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte 
beträgt achtunddreißig Stunden2), die tägliche Normalarbeitszeit be-
trägt acht Stunden3).

(2)	Die Arbeitszeit wird auf sieben Tage in der Woche so aufge-
teilt, dass jede Arbeitnehmerin zwei zusammenhängende Kalender-
tage pro Woche, diese in der Regel an zwei Wochenenden pro Monat, 
arbeitsfrei hat4). Ausnahmen bei Durchrechnung der Wochenarbeits-
zeit siehe § 145).

(3)	Die tägliche Normalarbeitszeit darf bei regelmäßiger Vertei-
lung der gesamten Wochenarbeitszeit auf maximal vier Tage auf bis 
zu zehn Stunden ausgedehnt werden6).

(4)	Bei gleitender Arbeitszeit kann die tägliche Normalarbeitszeit 
auf zehn Stunden, die wöchentliche Normalarbeitszeit auf 50 Stunden 
ausgedehnt werden. § 4b AZG ist anzuwenden7).

(5)	Geteilter Dienst für den Mobilen Bereich:8) Mittels Betriebs-
vereinbarung9) kann die tägliche Arbeitszeit geteilt werden.10) Wird 
die tägliche Arbeitszeit geteilt, so sind die Wegzeiten (Einsatzorte – 
Wohnort) zwischen den Arbeitsblöcken Arbeitszeit.11) Die dafür an-
fallenden Fahrtkosten sind zu vergüten. Diese Bestimmungen gelten 
nicht, wenn die Arbeitsteilung auf ausdrücklichen Wunsch der Ar-
beitnehmerin12) mit Zustimmung des Betriebsrates13) erfolgt.

(6)	Der 24. 12. sowie der 31. 12. sind grundsätzlich für alle Arbeit-
nehmerinnen unter Fortzahlung des Entgeltes dienstfrei14). Für alle 
Arbeitnehmerinnen, die an einem dieser Tage Dienst haben, erfolgt 
eine Zeitgutschrift im Ausmaß der geleisteten Arbeitszeit, die zusam-
menhängend gewährt werden soll. Nachtdienste, die am 23. 12. bzw 
30. 12. beginnen, sind von dieser Regelung ausgenommen15).

1) Gesetzliche Grundlage für die Arbeitszeit bildet das Arbeitszeit
gesetz (allg vgl Heilegger/Klein, AZG4 [2016]; Grillberger, AZG3 [2011]; 
Resch [Hrsg], Arbeitszeitrecht – Rechtsgrundlagen und Gestaltungsfor-
men, Sanktionen, Altersteilzeit [2001]; Pfeil/Mosler in Neumayr/Reissner 
[Hrsg], Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht3 [2018], Erl zum AZG; 
Schrank, Arbeitszeitgesetze4 [2017]; Resch [Hrsg], Das neue Arbeitszeit-
recht [2008]). Das HBeG bringt allerdings für die Betreuung von Perso-
nen in Privathaushalten eine Ausnahme vom AZG und eine arbeitszeit-
rechtliche Sonderregelung (ausführlich dazu der Exkurs in Erl 4 sowie 
das im Anhang abgedruckte HBeG). § 2 Abs 1 Z 1 AZG definiert die Ar-
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§ 4 Erl 1, 2

beitszeit als die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhe-
pausen. Die Arbeitszeit beginnt mit der Aufnahme der vereinbarten Ar-
beit bzw mit dem Zeitpunkt, ab dem der Arbeitnehmer bzw die Arbeit-
nehmerin dem Arbeitgeber bzw der Arbeitgeberin zur Verfügung steht. 
Wegzeiten, das sind jene Zeiten, die der Arbeitnehmer bzw die Arbeit-
nehmerin für den Weg von der Wohnung zur Arbeitsstätte und zurück 
benötigt, zählen nicht zur Arbeitszeit (vgl OGH 24. September 1968, Arb 
8565; OGH 5. Oktober 1971, Arb 8910; OGH 14. September 1982, Arb 
10.180). Für gewisse Formen der Inanspruchnahme des Arbeitnehmers 
bzw der Arbeitnehmerin durch den Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin 
(zB Arbeitsbereitschaft, Reisezeiten, Rufbereitschaft) sieht das AZG 
Sonderbestimmungen vor. Das AZG bildet den Rahmen für den Kollek-
tivvertrag und vor allem für die individuellen Regelungen im Arbeits
vertrag und ist insofern überwiegend dem Arbeitnehmer- und Arbeitneh-
merinnenschutz zuzurechnen. Über die Abgeltung der Arbeitszeit trifft 
das AZG nur ausnahmsweise (so im Falle von Überstundenarbeit) Aus
sagen. Die Abgeltung der Arbeitszeit ist Sache des Kollektiv- bzw Ar-
beitsvertrages.

Unter Tagesarbeitszeit ist die Arbeitszeit innerhalb eines ununterbro-
chenen Zeitraums von 24 Stunden zu verstehen, wobei dieser nicht mit 
dem Kalendertag übereinstimmen muss, sondern mit der Aufnahme der 
Arbeit zu laufen beginnt (vgl auch § 2 Abs 1 Z 2 AZG). Unter Wochen
arbeitszeit versteht das AZG die Arbeitszeit innerhalb des Zeitraums von 
Montag bis einschließlich Sonntag (§ 2 Abs 1 Z 3 AZG).

Die Normalarbeitszeit setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, 
nämlich dem Ausmaß der täglichen und dem Ausmaß der wöchentlichen 
Arbeitszeit. Gemäß § 3 Abs 1 AZG darf grundsätzlich die tägliche Normal
arbeitszeit acht Stunden, die wöchentliche Normalarbeitszeit 40 Stun-
den nicht überschreiten. Vom Regelfall einer Wochenarbeitszeit von 40 Stun-
den bzw einer Tagesarbeitszeit von acht Stunden (Fünf-Tage-Woche) 
kann unter bestimmten Voraussetzungen abgewichen werden.

2) Im Vergleich zur 40-stündigen wöchentlichen Normalarbeitszeit 
des AZG verkürzt der Kollektivvertrag die Normalarbeitszeit auf 38 Stun-
den. Der SWÖ-KV folgt diesbezüglich einer Reihe von anderen Kollek-
tivverträgen. Die Reduktion der Arbeitszeit ist als klassischer Sozialpart-
nerkompromiss zu verstehen: Zum einen wurde das Ausmaß der Arbeits-
zeit verringert, zum anderen schafft der Kollektivvertrag die Rahmenbe-
dingungen für eine gewisse innerbetriebliche Arbeitszeitflexibilisierung. 
Der Kollektivvertrag schreibt aber nicht einzelne Arbeitszeitmodelle vor, 
sondern ermöglicht lediglich die Einführung betriebsadäquater Lösungen 
im Konsens zwischen Betriebsinhaber und Betriebsrat.
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§ 4 Erl 2, 3, 4

Hinzuweisen ist auf die Übergangsbestimmung in § 41 Abs 1. Diese 
Bestimmung sah eine Einrechnung von bereits bestehenden Arbeitszeit-
verkürzungen vor (S 1 und 2): Eingerechnet wurden dabei auch Ruhe
pausen, sofern diese vor Inkrafttreten des Kollektivvertrages auf die Nor-
malarbeitszeit angerechnet worden waren. § 41 Abs 1 S 3 enthielt im Üb-
rigen eine Einschleifregelung für die 38-Stunden-Woche dergestalt, dass 
ab 1. Jänner 2005 das Arbeitszeitausmaß in jährlichen Halbstundeninter-
vallen an die 38-Stunden-Woche herangeführt wurde (vgl dazu die Erl zu 
§ 41). Mit dem BAGSKV 2008 war diese Übergangsfrist vorbei, sodass 
seit 1. Jänner 2008 für die dem SWÖ-KV unterliegenden Betriebe die 
38-Stunden-Woche gilt.

3) Abs 1 zweiter Halbsatz entspricht § 3 Abs 1 erster Halbsatz AZG. 
Der SWÖ-KV regelt in § 4 die Lage der Arbeitszeit nur ansatzweise 
(vgl aber auch Erl 5). Vor allem ist in diesem Zusammenhang § 15 zu be-
achten, demzufolge für den Arbeitsvertrag und für die Betriebsverein
barung nur ein sehr eingeschränkter Regelungsbereich verbleibt (vgl Erl 1 
zu § 15).

4) Die Betreuung von Personen in deren Privathaushalten regelt das 
Hausbetreuungsgesetz (HBeG) und bringt – vor allem neben gewerbe-
rechtlichen Regelungen – eine weitgehende Ausnahme und Sonderrege-
lung im Arbeitszeitrecht (vgl zu den Rahmenbedingungen Egartner, Aus-
übungs- und Standesregeln für gewerbliche Personenbetreuer, zuvo 2007, 
86; dies, Kompetenzerweiterung der 24-Stunden-Betreuer, zuvo 2008, 
30; zu den Versuchen einer rückwirkenden „Legalisierung“ der 24-Stun-
den-Betreuung vgl Bleichenbach, Das neue Pflege-Verfassungsgesetz, 
zuvo 2008, 29; Binder/Fürstl-Grasser, Hausbetreuungsgesetz [2008]). 
Die arbeitsrechtlichen Bestimmungen des HBeG gelten nur für Arbeits-
verhältnisse zu einer Betreuungskraft, die das 18. Lebensjahr vollendet hat 
(jüngere Betreuungskräfte unterliegen weiterhin dem strengeren AZG – 
vgl die RV 78 BlgNR 23. GP 4). Das HBeG erfasst einerseits Direktver-
träge zwischen der betreuenden Person bzw einem ihrer Angehörigen, 
andererseits – und insofern ist es auch für die Unternehmen der SWÖ von 
Bedeutung – auch Betreuungskräfte, die einen Arbeitsvertrag zu einem 
gemeinnützigen Anbieter sozialer und gesundheitlicher Dienste präven
tiver, betreuender oder rehabilitativer Art abgeschlossen haben (zum Be-
griff der Hausbetreuer/innen und zur Einstufung im SWÖ-KV s Erl 33 zu 
§ 28).

Das HBeG gilt nur für die Pflege von besonders pflegebedürftigen 
Personen (Verweis von § 1 Abs 2 Z 2 HBeG auf Pflegegeldbezug ab 
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Stufe 3 bzw in Fällen, in welchen Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 1 
oder 2 und eine nachweisliche Demenzerkrankung gegeben ist, bei der 
ständiger Betreuungsbedarf besteht) und auch nicht in allen Fällen einer 
häuslichen Pflege. Es muss nach einer Arbeitsperiode von höchstens 14 Ta-
gen eine ununterbrochene Freizeit von mindestens der gleichen Dauer ge-
währt werden (§ 1 Abs 2 Z 3 HBeG), die vereinbarte Arbeitszeit muss 
mindestens 48 Stunden pro Woche betragen (Z 4) und die Betreuungs-
kraft muss für die Dauer der Arbeitsperiode in die Hausgemeinschaft der 
zu betreuenden Person aufgenommen werden (Z 5). Liegen diese Voraus-
setzungen nicht vor, bleibt es bei den strengeren Bestimmungen des AZG. 
§ 1 Abs 3 HBeG definiert sodann die vom HBeG erfassten Betreuungs
tätigkeiten.

Für die bei einem gemeinnützigen Anbieter beschäftigten Betreu-
ungspersonen kommt das AZG – mit Ausnahme seiner zivilrechtlichen 
Bestimmungen nach §§ 19c und 19d – grundsätzlich nicht zur Anwen-
dung. Bei Verletzung der nach HBeG relevanten Arbeitszeitvorschriften 
greift allerdings ausdrücklich wiederum die Verwaltungsstrafbestim-
mung des § 26 AZG (§ 4 Abs 2 HBeG).

Anstelle des AZG gelten folgende Arbeitszeitschranken (Verweis des 
§ 4 Abs 1 HBeG auf § 3 Abs 2 bis 4 HBeG): In zwei aufeinander folgen-
den Wochen darf die Arbeitszeit einschließlich der Zeiten von Arbeitsbe-
reitschaft 128 Stunden nicht überschreiten. Allfällige über diese Höchst-
grenze hinausgehende Zeiten der Arbeitsbereitschaft, die die Betreuungs-
kraft vereinbarungsgemäß in ihrem Wohnraum oder in näherer häuslicher 
Umgebung verbringt und während der sie im Übrigen frei über ihre Zeit 
verfügen kann, gelten nicht als Arbeitszeit iSd HBeG. Die tägliche Ar-
beitszeit ist durch Ruhepausen von insgesamt mindestens drei Stunden zu 
unterbrechen, die auch frei von Arbeitsbereitschaft nach Abs 2 bleiben 
müssen. Davon sind mindestens zwei Ruhepausen von 30 Minuten un
unterbrochen zu gewähren. Darüber hinaus dürfen AN während jedes 
Zeitraumes von 24 Stunden insgesamt weitere zehn Stunden nicht in An-
spruch genommen werden.

5) Abs 2 bringt eine Abweichung für die Verteilung der wöchentlichen 
Ruhezeiten. Nach dem Grundmodell des § 3 ARG bzw bei Sonntags
arbeit nach der Ausnahmeregelung des § 4 ARG beinhaltet der Anspruch 
auf Wochenendruhe bzw Wochenruhe nur den Anspruch auf eine unun-
terbrochene Ruhezeit von 36 Stunden, in die ein ganzer Kalendertag (im 
Fall der Wochenendruhe der Sonntag) zu fallen hat. Abs 2 dehnt diesen 
Anspruch auf zwei zusammenhängende Kalendertage pro Woche aus. 
Wesentlich ist – im Hinblick auf mögliche Sanktionen –, dass der über die 

001-420, Löschnigg, SWÖ-KV 2018.indd   112 23.07.18   10:17

LESEPROBE



	 113

§ 4 Erl 5, 6, 7

§§ 3 und 4 ARG hinausgehende Anspruch nach § 4 Abs 2 des Kollektiv-
vertrages nicht unter der Verwaltungsstrafsanktion des § 27 Abs 1 ARG 
steht, sondern ausschließlich privatrechtlich sanktioniert bleibt.

6) Einzelne Arbeitszeitmodelle, die auch für Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen besonders positive Effekte aufweisen, können sogar 
eine zehnstündige tägliche Normalarbeitszeit vorsehen (allg siehe zum 
AZG vor der Novelle 2007 auch Mesch/Schwarz/Stemberger, Arbeitszeit-
gestaltung [1987]; Schrank, Flexiblere Arbeitszeiten: Arbeitszeit- und 
Ruhezeitausgleich im neuen Arbeitsrecht, in FS Tomandl [1998], 333; 
Löschnigg, Probleme der AZG-Novelle BGBl I 1997/46, in FS Tomandl 
[1998], 239; Cerny, Flexibilisierung der Arbeitszeit – Kollektivvertrag 
und Betriebsvereinbarung als Gestaltungsmittel, in Resch [Hrsg], Ar-
beitszeitrecht [2001], 27; Gärtner/Klein/Lutz, Arbeitszeitmodelle7 [2017]; 
Pfeil in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht3 

[2018], § 4 AZG; zur aktuellen Rechtslage Schrank, Arbeitszeitgesetze4 

[2017]; Resch [Hrsg], Das neue Arbeitszeitrecht [2008]). Seit der AZG-
Novelle 2007, BGBl I 2007/61, kann der Kollektivvertrag generell eine 
tägliche Normalarbeitszeit von 10 Stunden zulassen (§ 4 Abs 1 AZG).

Vor der Novelle 2007 ermächtigte § 4 Abs 7 Z 1 AZG den Kollektiv-
vertrag, zuzulassen, dass die tägliche Normalarbeitszeit bei „regelmäßi-
ger Verteilung der gesamten Wochenarbeitszeit auf vier zusammenhän-
gende Tage … auf zehn Stunden ausgedehnt wird“. Seit der Novelle BGBl 
I 2007/61 ermächtigt § 4 Abs 8 AZG nur mehr die Betriebsvereinbarung 
(oder in Betrieben, in denen kein Betriebsrat errichtet ist, die schriftliche 
Einzelvereinbarung), eine tägliche Normalarbeitszeit von bis zu zehn 
Stunden zuzulassen, wenn die gesamte Wochenarbeitszeit regelmäßig auf 
vier Tage verteilt wird. Die Neufassung durch den SWÖ-KV ermächtigt 
den Kollektivvertrag zu Zulassungsnormen, deren rechtliche Grundlage 
§ 4 Abs 1 AZG ist.

Einführung der Vier-Tage-Woche bedeutet, dass die gesamte Wo-
chenarbeitszeit regelmäßig auf vier Tage verteilt wird. Unter „regelmä-
ßig“ wird dabei „gleichmäßig wiederkehrend, also über einen längeren 
Zeitraum hindurch“ verstanden.

7) Gleitzeit iSd § 4b AZG liegt dann vor, wenn der Arbeitnehmer bzw 
die Arbeitnehmerin innerhalb eines vereinbarten Rahmens Beginn und 
Ende seiner/ihrer täglichen Normalarbeitszeit selbst bestimmen kann (vgl 
zB Klein/Schwarz, Die Neuerungen im Arbeitszeitrecht [1994]; Kandera, 
Arbeitszeitflexibilisierung [1999], insb 133; Schrank, Arbeitszeitgesetze4 

[2017], § 4b AZG; Grillberger, AZG3  [2011], 55 ff). Das Wesen der Gleit-
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zeit besteht somit in der Selbstbestimmung der Arbeitszeit durch den 
Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin. Dieses arbeitszeitrechtliche 
Selbstbestimmungsrecht ist aber nicht so weit zu verstehen, dass sich 
der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin – völlig losgelöst von den be-
trieblichen Anforderungen – die Arbeitszeit einteilen kann. Insbesondere 
kann der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin nicht gerade dann im 
Betrieb erscheinen, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit kein oder ein nur 
geringer Arbeitsanfall zu erwarten ist. Dementsprechend finden sich in 
Gleitzeitvereinbarungen regelmäßig Hinweise, dass sich der Arbeitneh-
mer bzw die Arbeitnehmerin bei der Arbeitszeiteinteilung an gewissen 
betrieblichen Vorgaben, Wünschen der Kunden und Kundinnen etc zu 
orientieren hat. Sollten jedoch die betrieblichen Rahmenbedingungen für 
den Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin nur mehr einen geringen oder 
überhaupt keinen Spielraum zur Festlegung seiner/ihrer Arbeitszeit zu-
lassen, könnte nicht mehr von Gleitzeit ausgegangen werden. An diesem 
Umstand ändert sich auch nichts, wenn direkte Eingriffe und Weisungen 
des Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin nicht erfolgen.

Dass die Gleitzeit durchaus mit Beschränkungen für den Arbeitneh-
mer bzw die Arbeitnehmerin verbunden sein kann, zeigt insb die Fest
legung von Kernarbeitszeiten, die durchaus als typisch für Gleitzeit
modelle angesehen werden können und die das AZG mit Sicherheit nicht 
ausschließen wollte.

Vom Arbeitgeber bzw von der Arbeitgeberin angeordnete Arbeits- 
stunden widersprechen an sich einer Gleitzeitregelung. Dennoch wird 
aus betrieblichen Gründen immer wieder die Notwendigkeit eintreten, 
dass die Arbeitsleistung zu vom Arbeitgeber bzw von der Arbeitgeberin 
bestimmten Zeiten zu erbringen ist. Gleitzeitvereinbarungen sollten die-
sen Umstand mitberücksichtigen und konkrete Regelungen vorsehen. 
Längere Phasen angeordneter Arbeitszeiten (zB mehrere Tage im Falle 
betriebstechnischer Umstellungen, Inventuren etc) könnten generell zu 
einem Sistieren der Gleitzeitregelung führen. Die Aussetzung des Gleit-
zeitsystems könnte aber auch auf unvorhersehbare Fälle zur Vermeidung 
eines unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Nachteils beschränkt wer-
den, bei denen andere Maßnahmen nicht zumutbar sind. Diese Formulie-
rung würde § 19c Abs 3 AZG entsprechen.

Ob angeordnete Arbeitszeiten als Überstunden zu bewerten sind, 
hängt davon ab, ob hiedurch die Normalarbeitszeit überschritten wird. 
Damit ist aber vorweg festzustellen, was überhaupt als Normalarbeitszeit 
anzusehen ist. Wird das Gleitzeitmodell für mehrere Tage ausgesetzt, 
müsste an sich die (fixe) Arbeitszeit herangezogen werden, die für den 
einzelnen Arbeitnehmer bzw für die einzelne Arbeitnehmerin ohne Gleit-
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zeit gelten würde. Diese (fixe) Normalarbeitszeit wird sich in größeren 
Unternehmen kaum feststellen lassen, insb wenn die Gleitzeit bereits seit 
Jahren installiert ist. Als praktikable Lösung bietet sich hiebei die fiktive 
Normalarbeitszeit des Gleitzeitmodells an. Ob Überstundenarbeit vor-
liegt, hängt damit ausschließlich von der Lage der fiktiven Normalarbeits-
zeit ab.

Vor allem bei fallweise angeordneten Arbeitsstunden ist vorweg zu 
prüfen, ob der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin überhaupt ver-
pflichtet ist, der Anordnung des Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin 
nachzukommen. Die Zulässigkeit der Abweichung von der Gleitzeit muss 
sich aus der Betriebsvereinbarung – in Betrieben ohne Betriebsrat aus 
der  Gleitzeitvereinbarung (Arbeitsvertrag) – ergeben. Besteht diese Ver-
pflichtung dem Grunde nach, dann ist in einem weiteren Schritt zu prü-
fen, ob hiedurch die (fiktive) Normalarbeitszeit überschritten wird. Wird 
diese überschritten, liegen Mehrstunden (§ 10 Abs 3) bzw Überstunden 
(§ 6 AZG) vor, wobei dann insofern zu prüfen wäre, ob der Arbeitnehmer 
bzw die Arbeitnehmerin verpflichtet ist, der diesbezüglichen Anordnung 
des Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin nachzukommen.

Die gleitende Arbeitszeit muss in Betrieben, in denen ein Betriebsrat 
errichtet ist, durch Betriebsvereinbarung geregelt sein (§ 4b Abs 2 AZG). 
Besteht kein Betriebsrat, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung mit 
jedem einzelnen Arbeitnehmer bzw jeder einzelnen Arbeitnehmerin 
(Gleitzeitvereinbarung).

Dem AZG zufolge hat jede Gleitzeitvereinbarung zwingend zu ent-
halten (Mindestinhalt):
–	 die Dauer der Gleitzeitperiode, wobei eine Höchstgrenze für die 

Gleitzeitperiode im AZG nicht vorgesehen ist;
–	 den Gleitzeitrahmen, dh jenen zeitlichen Rahmen, innerhalb dessen 

der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin Beginn und Ende seiner/ 
ihrer täglichen Arbeitszeit selbst bestimmen kann;

–	 das Höchstausmaß allfälliger Übertragungsmöglichkeiten von Zeit-
guthaben und Zeitschulden in die nächste Gleitzeitperiode – wird 
über dieses Höchstausmaß hinaus gearbeitet, liegt Überstundenarbeit 
vor;

–	 Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit. Mit der fiktiven 
Normalarbeitszeit wird festgelegt, wann die tägliche Normalarbeits-
zeit im Falle der Geltung fixer Arbeitszeit beginnen bzw enden wür-
de. Fallen Dienstverhinderungen in die fiktive Normalarbeitszeit, 
dann sind sie insb im Hinblick auf die Entgeltfortzahlung der Arbeits-
zeit gleichzusetzen.
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Gleitzeitregelungen sind Regelungen über die Lage der Normal
arbeitszeit. Insofern sind aus betriebsvereinbarungsrechtlicher Sicht vor-
weg § 19c Abs 1 AZG und § 97 Abs 1 Z 2 ArbVG angesprochen. § 19c 
Abs 1 AZG überlässt die Bestimmung der Lage der Arbeitszeit und ihre 
Änderung neben dem Kollektivvertrag und dem Arbeitsvertrag der Be-
triebsvereinbarung. Aus § 97 Abs 1 Z 2 ArbVG ergibt sich, dass es sich 
hiebei um erzwingbare Betriebsvereinbarungen handelt. Mit der Ein
fügung des § 4b in das AZG ist insofern eine Änderung eingetreten, als 
die Einführung von Gleitzeitmodellen der notwendigen Mitbestimmung 
mit Zwangsschlichtung zugeordnet wird (vgl Strasser, Zu den Rechts-
grundlagen für Betriebsvereinbarungen im Arbeitszeitgesetz, wbl 1995, 
399; Löschnigg, Probleme der AZG-Novelle BGBl I 1997/46, in FS 
Tomandl [1998], 254; Grillberger, AZG3 [2011], 56; Schrank, Arbeitszeit-
gesetze4 [2017], § 4b Rz 32 ff). Dies bedeutet, dass in Betrieben mit Be-
triebsrat die Einführung von gleitender Arbeitszeit nur mit Zustimmung 
des Betriebsrates im Rahmen einer förmlichen Betriebsvereinbarung er-
folgen kann. Kommt es zwischen Betriebsrat und Betriebsinhaber bzw 
Betriebsinhaberin zu keiner konsensualen Lösung, kann sowohl der Be-
triebsrat als auch der Betriebsinhaber/die Betriebsinhaberin die Schlich-
tungsstelle anrufen und versuchen, über die Schlichtungsstelle ein Gleit-
zeitmodell zu erzwingen.

In Betrieben ohne Betriebsrat hat die Gleitzeit durch eine schriftliche 
Einzelvereinbarung zu erfolgen. Die Schriftlichkeit ist hiebei Vorausset-
zung für die Gültigkeit der Gleitzeitregelung. Da die Einzelvereinbarung 
naturgemäß auf individuelle Bedürfnisse abstellt, wird auch die Gleitzeit-
vereinbarung individuell unterschiedlich ausgestaltet sein. Eine Ver-
pflichtung, dass für den gesamten Betrieb einheitliche individuelle Gleit-
zeitregelungen zustande kommen, wird aus dem AZG nicht ableitbar 
sein, wenngleich aus Sicht des Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin aus 
Gründen der Praktikabilität eher gleichlautende Vereinbarungen getrof-
fen werden.

Wenn das AZG zwischen Betrieben mit und ohne Betriebsrat diffe-
renziert und zum einen nur die Betriebsvereinbarung, zum anderen den 
Arbeitsvertrag als Grundlage für die gleitende Arbeitszeit zulässt, dann 
ist zu klären, wie sich die Bildung von Belegschaftsorganen in Betrie-
ben auswirkt, in denen bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Betriebsrat ge-
wählt war. Beruht eine Gleitzeitregelung mangels Bestehens eines Be-
triebsrates auf einer Individualvereinbarung, wird in weiterer Folge aber 
ein Betriebsrat eingerichtet, dann bedarf die gleitende Arbeitszeit ab die-
sem Zeitpunkt einer Betriebsvereinbarung. Eine gewisse Übergangsfrist 
wird den Betriebsvereinbarungsparteien hiebei zugestanden werden müs-
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sen. Eher nicht wird davon auszugehen sein, dass mit der Konstituierung 
des Betriebsrates auch bereits eine Gleitzeitbetriebsvereinbarung existie-
ren muss, andernfalls das Gleitzeitsystem rechtswidrig wäre. Kommt es 
in absehbarer Zeit und bei Ernstlichkeit der Verhandlungen zu keiner 
Einigung über eine Gleitzeitbetriebsvereinbarung, dann ist entweder die 
Schlichtungsstelle anzurufen oder auf die fixe Arbeitszeit überzugehen. 
Bis zum Ende des Verfahrens der Schlichtungsstelle wird die Gleitzeit 
auf Basis der Einzelarbeitsverträge als zulässig erachtet werden können.

Tritt der umgekehrte Fall ein, dass nämlich der Betriebsrat auf 
Dauer untergeht, erlischt die Betriebsvereinbarung über die gleitende 
Arbeitszeit. Wird das Gleitzeitmodell aber weiterhin angewandt, dann ist 
iS einer freien Betriebsvereinbarung anzunehmen, dass die Gleitzeit
regelung Bestandteil des Arbeitsvertrages geworden ist (allg zur freien 
Betriebsvereinbarung vgl Löschnigg, Arbeitsrecht13 [2017], 165 ff; Drs, 
Die freie Betriebsvereinbarung, in FS Binder [2010], 461 ff). ISd § 4b 
AZG ist dann aber zu prüfen, ob das Schriftformgebot im Verhältnis zwi-
schen Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in beachtet worden ist. Unabhän-
gig, ob die Gleitzeit durch Betriebsvereinbarung oder durch Arbeits
vertrag (individuelle Gleitzeitvereinbarung) zustande kommt, begrenzt 
der Kollektivvertrag die tägliche Rahmenzeit auf zehn Stunden und die 
wöchentliche auf 50 Stunden.

8) Der Begriff „mobiler Bereich“ entspricht der Definition der „mobi-
len Dienste“ nach § 3 Abs 1. Dies ergibt sich unmittelbar aus der Formu-
lierung des § 3 Abs 1, wonach „mobiler Dienst“ und „mobiler Bereich“ 
als Synonyme zu verstehen sind.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, wann ein geteilter Dienst 
iSd § 4 Abs 5 vorliegt. Eine Begriffserklärung sieht nämlich der SWÖ-
KV nicht vor, obwohl damit wesentliche Rechtsfolgen verbunden sind. 
Eine bereits durch Gesetz vorgeschriebene Teilung ergibt sich aus der 
Verpflichtung zur Einhaltung der in § 11 AZG vorgesehenen Ruhepause, 
regelmäßig im Ausmaß einer halben Stunde (s hiezu auch Erl 10). Die 
Unterbrechung der täglichen Arbeitszeit durch die Ruhezeit des § 11 
AZG, die grundsätzlich nicht als Arbeitszeit gilt (s aber die Erl 7 zu § 41), 
ist mit Sicherheit nicht in § 4 Abs 5 gemeint. Der Regelungszweck bezieht 
sich vielmehr auf jene Fälle, bei denen der Arbeitgeber bzw die Arbeit
geberin aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen nicht einsetzen kann oder will. Im Vorder-
grund stehen also nicht der Erholungszweck für die Belegschaft, sondern 
ökonomische Überlegungen. Der typische Fall liegt eben dann vor, wenn 
zu bestimmten Tageszeiten keine (mobile) Betreuung von Klienten mög-
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lich oder erforderlich ist. Nur überwiegend von dieser Zielsetzung getra-
gene Teilungen des Dienstes sind daher von § 4 Abs 5 erfasst. Ein zeit
liches Ausmaß der Unterbrechung zwischen den Arbeitsblöcken, ab wel-
chem jedenfalls ein geteilter Dienst iSd SWÖ-KV vorliegt, lässt sich nicht 
bestimmen. Im Zweifel wird wohl jede nicht unwesentlich über die vom 
Gesetz geforderte hinausreichende Arbeitsunterbrechung zum Vorliegen 
geteilter Dienste führen.

Keine Differenzierung nimmt der SWÖ-KV hinsichtlich der Häufig-
keit der Teilung vor (anders zB der KV für mobile Dienste Steiermark). 
Auch wenn der Dienst zwei- oder mehrmals geteilt wird, führt dies zur 
rechtlichen Konsequenz, dass die Wegzeiten Arbeitszeit sind.

Keinerlei Regelung enthält der SWÖ-KV für den Fall, dass eindeutig 
ein aus betriebsorganisatorischen Gründen geteilter Dienst vorliegt, dass 
aber der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin so weit vom Dienst-/Ein-
satzort entfernt wohnt, dass eine Rückfahrt nicht möglich oder zumut-
bar ist. Mit der Zielsetzung der Regelung des § 4 Abs 5 vereinbar ist wohl 
nur eine Auslegung, die diese Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
jenen gleichstellt, die die Möglichkeit zu einer Heimfahrt haben. Dies be-
deutet, dass die fiktiven Wegzeiten als Arbeitszeit zu rechnen sind. Ähn-
lich ist die Situation dann, wenn eine Heimfahrt deshalb nicht möglich 
ist, da die Unterbrechung zwischen den Arbeitsblöcken zu kurz ist. Tritt 
dieser Fall ein, dann ist nur die gesamte Arbeitsunterbrechung, nicht die 
Summe der fiktiven längeren Wegzeiten als Arbeitszeit zu rechnen.

Ob der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin während des Zeit
raumes zwischen den Arbeitsblöcken eine Heimfahrt antritt, bleibt ihm/
ihr überlassen. Kommt es zu keinen Heimfahrten, sind die Wegzeiten 
im üblichen Ausmaß fiktiv zu berücksichtigen.

9) Die Teilung der täglichen Arbeitszeit in einzelne Blöcke scheint auf 
den ersten Blick in die Betriebsvereinbarungskompetenz des § 97 Abs 1 
Z 2 ArbVG zu fallen, also eine erzwingbare Betriebsvereinbarung zu ent-
halten. Die Folge wäre die, dass jede Seite den Abschluss der Betriebsver-
einbarung bei der Schlichtungsstelle erzwingen könnte, bis dahin aber 
eine individuelle Regelung in den Einzelarbeitsverträgen möglich wäre. 
Festzuhalten ist aber, dass Abs 5 etwas anderes regelt, nämlich die Frage, 
ob die Arbeitszeit in einem Block pro Tag geleistet wird oder aber auch 
innerhalb eines Tages auf Blöcke aufgeteilt werden darf: Die Arbeitneh-
mer bzw Arbeitnehmerinnen sollen nicht durch die Aufteilung der 
täglichen Arbeitszeit auf verschiedene Blockzeiten innerhalb eines 
Arbeitstages so sehr vom Arbeitgeber bzw von der Arbeitgeberin be-
ansprucht werden, dass eine sinnvolle Gestaltung der verbleibenden 
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§ 4 Erl 9, 10, 11

Freizeit vereitelt wird. Vor allem die Stehzeit zwischen den Arbeits
blöcken ist häufig problematisch, haben doch viele Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen keine sinnvolle Beschäftigung in dieser Zeit. Dieses 
Regelungsziel geht aber über § 97 Abs 1 Z 2 ArbVG hinaus. Richtiger
weise hat daher Abs 5 einen anderen Regelungsinhalt: Er verbietet grund-
sätzlich die Teilung der täglichen Arbeitszeit auf mehrere Blöcke und er-
laubt eine solche Teilung nur im Fall des Abschlusses einer entsprechen-
den Betriebsvereinbarung. Nach dem Willen der Kollektivvertragsparteien 
soll es sich daher um eine notwendige Betriebsvereinbarung handeln.

10) Die in Abs 5 durch Betriebsvereinbarung ermöglichte Teilung des 
Arbeitstages in verschiedene Blöcke hat einen anderen Normzweck als 
die bereits im AZG normierte Einführung von Arbeitspausen nach 
einer sechsstündigen ununterbrochenen Arbeitszeit (§ 11 AZG). Während 
§ 11 Abs 1 AZG zwingend eine unbezahlte Arbeitspause innerhalb eines 
einheitlichen Arbeitsblockes anordnet, geht es hier in Abs 5 um die Frage 
der Zulässigkeit einer Aufteilung der täglichen Arbeitszeit in verschiede-
ne Arbeitsblöcke. Faktisch kann eine zulässige Bildung von zwei Arbeits-
blöcken nach Abs 5 dazu führen, dass die gesonderte Einhaltung einer 
Arbeitspause gem § 11 Abs 1 AZG obsolet wird, wenn nämlich die ein-
zelnen Arbeitsblöcke nicht länger als sechs Stunden dauern und daher der 
Anspruch bzw die Verpflichtung zur Arbeitspause nicht mehr greift. Die 
Arbeitspause gem § 11 Abs 1 AZG wäre in diesem Fall in der Unter
brechung zwischen den Arbeitsblöcken enthalten.

11) Der Rechtsprechung zufolge handelt es sich im Fall von geteilten 
Diensten weder bei den Unterbrechungen selbst noch bei den zurückzule-
genden Wegzeiten um Arbeitszeit (OGH 19. Mai 1993, ARD 4495/28/93; 
OGH 15. Dezember 2009, ARD 6043/5/2001). Die ausdrückliche Erklä-
rung der Wegzeit zur Arbeitszeit im SWÖ-KV macht diese Zeiten hinge-
gen zu Arbeitszeit im Sinne des Kollektivvertrages und löst einen ent-
sprechenden Entgeltanspruch für diese Zeiten aus. Festzuhalten ist dazu 
zweierlei: Erstens besteht dieser besondere Entgeltanspruch unabhängig 
davon, ob die Teilung des Arbeitstages vor dem Hintergrund des Kollek-
tivvertrages rechtmäßig (also mit Betriebsvereinbarung) oder rechtswid-
rig (also ohne Betriebsvereinbarung) erfolgt ist. Eine allfällige Rechts-
widrigkeit des Verhaltens des Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin ändert 
nichts am Entgeltanspruch nach Abs 5. Zweitens ist diese Wegzeit kraft 
Kollektivvertrag als Arbeitszeit anzusehen, es handelt sich aber nicht um 
Arbeitszeit im Sinne des AZG. Dies hat Rechtsfolgen bei den Sanktio-
nen, weil für die Berechnung der zulässigen Höchstarbeitszeit nach dem 
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§ 4 Erl 11, 12, 13, 14

AZG diese Zeiten nicht einzurechnen sind. Dies ist insbesondere in einem 
allfälligen Verwaltungsstrafverfahren gem § 28 AZG zu beachten.

12) Vorbild für diese Ausnahme war offenbar das Günstigkeitsprinzip 
(vgl § 3 ArbVG). Eine auf ausdrücklichen Wunsch des Arbeitnehmers 
bzw der Arbeitnehmerin vereinbarte Teilung der täglichen Arbeitszeit 
löst nicht die Rechtsfolge aus, dass die Wegzeit zur Arbeitszeit wird. Da-
mit soll der Kollektivvertrag nicht den Arbeitnehmer- bzw Arbeitneh-
merinneninteressen entgegenstehen, wenn die Teilung im Interesse des 
Arbeitnehmers bzw der Arbeitnehmerin erfolgt. Tritt daher der Ar-
beitnehmer bzw die Arbeitnehmerin mit einem entsprechenden Teilungs-
wunsch an den Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin heran, braucht der Ar-
beitgeber bzw die Arbeitgeberin diesen nicht deshalb abzulehnen, weil 
ansonsten die zusätzliche Wegzeit zu bezahlter Arbeitszeit wird.

13) Das hier gesondert geregelte formlose Zustimmungserfordernis 
des Betriebsrates ist im ArbVG nicht vorgesehen und würde daher dem 
absolut zwingenden Charakter des ArbVG widersprechen (vgl vor allem 
Jabornegg, Absolut zwingendes Arbeitsverfassungsrecht [1983], 379 ff). 
Die formlose Zustimmung des Betriebsrates ist daher aus rechtlicher 
Sicht entgegen dem Kollektivvertrag nicht erforderlich, weil dieser für 
diese Maßnahme keine Kompetenz hat. Die Kollektivvertragspraxis sieht 
derartige Bestimmungen immer wieder vor und geht davon aus, dass – 
trotz Überschreitung der Kollektivvertragskompetenz – eine innerbe-
triebliche konsensuale Vorgangsweise, wie sie der Kollektivvertrag vor-
sieht, sinnvoll und zielführend ist. Im Sinne einer gesetzeskonformen 
Auslegung dieser Bestimmung könnte sie auch dahin gehend verstanden 
werden, dass sie eine Regelungskompetenz für Betriebsvereinbarungen 
schafft. „Mit Zustimmung des Betriebsrates“ wäre dann im Sinne von 
„Zustimmung des Betriebsrates im Rahmen einer Betriebsvereinbarung“ 
zu verstehen.

14) Der 24. und der 31. Dezember sind in der Aufzählung des § 7 Abs 2 
ARG nicht enthalten. Dementsprechend handelt es sich nicht um gesetz
liche Feiertage. Dennoch sollen diese Tage – wie in vielen anderen Kol-
lektivverträgen auch – arbeitsfrei sein. Man könnte in diesem Zusam-
menhang auch von kollektivvertraglichen Feiertagen sprechen. Im Ge-
gensatz zu anderen Kollektivverträgen im Sozialbereich (KV Neustart, 
Caritas-KV) wurde der Karfreitag nicht als kollektivvertraglicher Feier-
tag normiert. Für Angehörige der evangelischen Kirchen AB und HB, der 
Altkatholischen Kirche und der Methodistenkirche ist der Karfreitag aber 
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§ 4 Erl 14, 15

ohnehin ein gesetzlicher Feiertag gem § 7 Abs 3 ARG (vgl zum insofern 
bestehenden Diskriminierungsproblem Mayr, Feiertage und Diskriminie-
rung auf Grund der Religion im österreichischen Arbeitsrecht, ecolex 
2004, 428 ff; Pfeil in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zeller Kommentar zum 
Arbeitsrecht3 [2018], §§ 7 und 8 ARG Rz 4).

15) Die Bestimmung des § 4 Abs 6 Satz 3 regelt nur den Fall, dass ein 
Nachtdienst am 23. Dezember bzw am 30. Dezember beginnt. Keine (aus-
drückliche) Sonderregelung ist für Nachtdienste vorgesehen, die am 
24. Dezember bzw am 31. Dezember beginnen, sodass es bei der allge-
meinen Rechtsfolge von § 4 Abs 6 bleibt. Für diese Nachtdienste, die noch 
auf diese Kalendertage fallen, also bis 24:00 Uhr, gebührt nach Satz 2 
eine Zeitgutschrift.
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